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Velofahrende gehören zu den verletzlichsten Verkehrsteilnehmenden. Sie zu schützen und bei 

Planung, Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen entsprechend zu berücksichtigen, muss deshalb 

Priorität haben. Wird das Velofahren sicherer, satteln auch mehr Menschen auf das Fahrrad um. 

Umfragen zeigen nämlich, dass gerade mangelhafte Sicherheit viele potenzielle Velofahrerinnen 

abschreckt. Auch lassen Eltern ihre Kinder nur Velofahren, wenn es sicher genug ist. Mehr Sicher-

heit hilft mit, die vom Gemeinderat angestrebte Verdoppelung des Veloverkehrs zu erreichen. Der 

Gemeinderat bekräftigt denn auch in seinen 

Legislaturrichtlinien 2013–2016 die Wichtigkeit des Veloverkehrs. 

Der Richtplan Veloverkehr der Stadt Bern gibt Grundsätze vor, welche die Sicherheit der Velofah-

renden verbessern sollten. Leider werden diese Grundsätze nicht immer eingehalten, wie die fol-

genden Beispiele zeigen. 

- Dicht befahrene Strassen, insbesondere des Basisnetzes, müssen in beiden Richtungen Rad-

streifen von mindestens 1.50 m Breite haben. Das ist beispielsweise auf der Thunstrasse nicht 

umgesetzt (Richtplan Veloverkehr, Grundsatz 2). 

- Tramschienen müssen mindestens in einem Winkel von 30 Grad überquert werden können. 

Diese Richtlinie wird in den Plänen zum Tram Region Bern mehrfach verletzt (Richtplan Velo-

verkehr, Grundsatz 9). 

- Bei sogenannten Kaphaltestellen muss ein sicheres und legales Umfahren der Tramhaltestelle 

möglich sein. Das ist beispielsweise bei der Haltestelle Schlossmatte auf dem Bümpliz-

/Bethlehemast nicht umgesetzt (Richtplan Veloverkehr, Grundsatz 10). 

Wir erwarten, dass die Stadt zukünftig diese Grundsätze einhält, denn so wird das Velofahren si-

cherer. Mit der vorliegenden Motion soll der Richtplan Veloverkehr der Stadt Bern mit drei weiteren 

Massnahmen für einen sichereren Veloverkehr ergänzt werden. 

Der Gemeinderat ergänzt den Richtplan Veloverkehr der Stadt Bern mit folgenden Grundsätzen: 

1. Auf dicht befahrenen Strassen mit hohem Veloaufkommen müssen die Radstreifen 1.80 m 

breit sein, damit ein gefahrloses Überholen unter Velofahrenden möglich ist. Gerade die stetige 

Zunahme von E-Bikes macht diese Massnahme unerlässlich. 

2. Zwischen parallel zur Fahrtrichtung ausgerichteten (längsseitigen) Parkplätzen und Radstreifen 

muss ein Abstand von mindestens 80 cm eingehalten werden, um die Velofahrenden vor den 

aufgehenden Autotüren zu schützen. Gerade aufschwingende Autotüren verursachen immer 

wieder Unfälle mit Verletzungen. 

3. Bei Projekten im Hoch- oder Tiefbau haben die Anforderungen an die Sicherheit der Velofah-

renden bei Planung, Bau und Betrieb in der Regel Vorrang. Dabei gilt es, insbesondere die si-

chere und velofreundliche Verkehrsführung zu beachten. 
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